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Die Woche im Bliek

Entscheidungen
EU-Kommission: Beihilfefreie Privatisierung der HSH Nordbank
genehmigt
BGH: Konkreter Produktbezug für die Erschöpfung des Rechts an
Marken - beauty for less (28.6.20 1 B - I 7R 221 / 1 6)

BGH: Anspruch eines Neuwagenkäufers auf Ersatzlieferung eines
mangelfreien Fahrzeugs (24.10.2018 - Vlll ZR 66/17\
BGH: lnhaberschaft an einer lnternet-Domain'unter der Top-Level-
Domain ,,de" (1 1.10.2018 - VllZR28Bl17)
OLG Oldenburg: Haftung des Bankkunden beim Online-Banking
(21:8.2018 -BU 163/17)

Verwaltung
[fDl BW: Erstes Bußgeld nach der DSGVO verhängt
BRAK: Neue Fachanwaltschaft,,Sportrecht" beschlossen

Ar¡fsätze

Dr. Johannes Deiß, RA, Johanna Gral RAin, und
Louisa Salger, LL.M., RAin

Verjährungshemmung durch die Musterfest-
stellungsklage - diffuse Rechtslage infolge
unklarer Neuregelung

Seit dem 1 .1 1.201 B ist das neue Musterfeststellungsklageverfahren
in Kraft. Die ersten Musterfeststellungsklagen, die sich gegen die
Mercedes Benz Bank AG und die Volkswagen AG richten, sind m¡tt-
lerweile schon im Klageregister bekannt gemacht worden. lm erst-
genannten Verfahren hat das OLG Stuttgart sogar für den
25.1.2019 bereits eine überraschend frühe mündliche Veihandlung
termin¡ert. Betroffene Verbraucher können sich in jedem Muster-
feststellungsklageverfahren ab der Bekanntmachung einer Klage
bis zum Tag vor der mündlichen Verhandlung zur Eintragung in
das Register anmelden. Eine derartige Anmeldung soll insbeson-
dere eine Verjährung des Anspruchs verhindern. Dabei ist bisherje-
doch nicht geklärt, wie der neue Hemmungstatbestand in 5 204
Abs. 1 Nr. 1a BGB zu verstehepst und bis zu welchem Zeitpunkt
die Anmeldung im Einzelfall vorliegen muss.

t
Dr. Timo Bühler, RA

lnhalts- und Rechtsmissbrauchskontrolle beim
Squeeze-out

- unter Berücksichtigung der Entscheidung des OLG Köln
vom 14.12.2017 -
Wie jedes Recht unterliegt auch das Stimmrecht eines Aktionärs
der allgemeinen Missbrauchskontrolle. Sind die rechtsmissbräuch-
lich ausgeübten Stimmen eines Aktionärs ursächlich für den Be-

schluss, so ist der Beschluss rechtswidrig. lm Falle des Ausschlusses
von Minderheitsaktionären nach 5 327a AktG oder S 62 Abs.5
UmwG (sog. Squeeze-out) sind die Stimmen des Mehrheitsaktio-
närs stets ursächlich. Zudem hat dort die Ausübung des Stimm-
rechts des Mehrheitsaktionärs die denkbar schwerwiegendste Fol-
ge für die Minderheitsaktionäre: den vollständigen Verlust ihrer
Mitgliedschaft (wenn auch gegen Zahlung einer Abfindung). lnso-
fern verwundert es nicht, dass bei einem Squeeze-out nicht selten
der Einwand des Missbrauchs vorgebracht wird.

Steuerrecht

2BB1 Die Woche im Elick

2BB3

Entscheidungen
EUGH: Vorsteuerabzug bei Fehlen von Rechnungen
(21 .1 1.2018 - C-664/16)
EuGH: lnduktive Methode zur Festsetzung der Mehrwertsteuerbe-
messungsgrundlage (21 .1 1 .2018 - C-648/16)
BFH: Feststellung der Ausgangslohnsumme und der Zahl der Be-

schäftigten für Zwecke der Schenkungsteuer (5.9.201 I - ll R 5711 5)

BFH: Steuerbefreiung bei Umrüstung eines Fahrzeugs zum Elektro-
fahrzeug (5.7.201 B - lll R 42 I 17)

Verwaltung
BMF: Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder ver-
billigten Mahlzeiten der Arbeitnehmer ab Kalenderjahr 20t9
(16.1 1.2018 - tVC 5 - 5 2334/08/10005-1 1)

BMF: Bewertung einer Iebenslänglichen Nutzung oder Leistung;
Vervielfältiger für Bewertungsst¡chtage ab 1.1.2019 (22.11.2018 -
IVCT-53104i09l10001)

Gesetzgebung
BT: Keine lndexierung des Steuertarifs

BR: Bundesrat st¡mmt für neues Gesetz für mehr Steuerqerechtig-
keit beim Onlinehandel

Aufsätze
Dr. Daniel Zöller,StB

Die Besteuerung der digitalen Wirtschaft - sinnvolle
Reformen oder steuerpolitischer Aktionismus?
Nationale Gesetzgeber, EU und OECD beschäftigen sich inzwischen
vertieft mit der Frage, wie die Besteuerung der digitalen Wirtschaft
ausgestaltet werden sollte und ausgestaltet werden kann. Einzelne
Staaten forcieren unilaterale Lösungen. Je nach Ausgestaltung ei-
nes Besteuerungskonzeptes für die ,,digitale Wirtschaft" sind nicht
nur Großkonzerne mit Umsätzen von über 750 Mio. Euro betroffen,
sondern potenziell jedes grenzüberschreitend tätige Unternehmen
mit,,digitalen" Geschäftsmodellen.

2BB6

Dipl.-Finw. Georg Eder, RA, und Dr. Jörg Dehn, RA

Voraussetzungen der Entstehung der Einfuhrum-
satzsteuer - Der Vorlagebeschluss des Hessischen FG

7 K1158114

Der EuGH lehnt die Auffassung ab,.dass mit der Zollschuld stets
auch die E¡nfuhrumsatzsteuer entsteht. Entscheidend sei, ob eine
Einfuhr i. S. d. Art. 2 Abs. 1 Buchst. d MwStSystRL stattgefunden ha-
be. Mit Vorlagebeschluss vom 2.1 1.2017 bittet das Hessische FG

um eine Präzisierung des Einfuhrbegriffs. Eine Analyse der Recht-
sprechung des EUGH zeigt, dass die im Ergebnis zutreffende Ein-

fuhrumsatzsteuerfreiheit nicht auf das Fehlen einer Einfuhr, son-
dern auf eine teleologische Reduktion des Steuerentstehungstat-
bestands zurückzuführen ist. Anders als in den vom EuGH entschie-
denen Fällen wurden aber in dem vom Hessischen FG zu beurtei-
lenden Fall die Gegenstände nach Zollschuldentstehung in einen
anderen Mitgliedstaat verbracht, Zudem legt der Autor dar, welche
umsatzsteuerlichen Probleme der Ausgangssachverhalt nach Auf-
fassung der Verfasser aufwirft.
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Entscheidung

BGH: Ausfallhaftung als,,übriger Gesellschafter" i.S. v. 5 24 GmbHG 2893
(18.9.2018 - ll Zh 312/16 - dazu}B-Kommentar von
Dr. Thomas Wachter)

Entscheidungen

BFH: Tarifbegúnstigte Veräußerung einer freiberuflichen Einzelpraxis 2915
(21.8.2018-Vilt R2l1s)

BFH: Restschuldbefreiung und Steuerstraftaten 2918
(7.8.2018 - Vf l R24,25/17 - dazu BB-Kommentar von
Prof. D¿ Markus Füllsack, RA/FAStR)
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Die Woche im Blick

Entsche¡dung
BFH: Einstellung des Verfahrens vordem Großen Senat GrS 1/16

Rechnungslegung
GRI: Verbesserte Abstimmung für eine effektivere Berichterstat-
tung
EFAA: KMU-Berichterstattung über nicht-finanzielle lnformationen
IAASB: Überarbeiteter Standardentwurf zur Durchführung von ver-

einbarten Untersuchungshandlungen (ED-ISRS 4400 revised)

Finanzierung
KfW: Aktivitäten bei Finanzinvestoren im mittelständischen M&A-
Markt nehmen leicht zu

Betriebswirtschaft
BMWi: Online.Börse nexxt-change erleichtert den Generations-
wechsel im Mittelstand
PwC: Stärkere Digitalisierung der Steuerbehörden würde Unter-
nehmen weltweit die Tax Compliance erleichtern

Personalie
DPRI Prof. Dr. Edgar Ernst für eine dritte Amtszeit als Präsident der
Prüfstel le wiedergewä hlt

Aufsatz
Jürgen Fodor und Hanne Borst

Die Woche irn Blick

Entscheidungen
BAG: Tariffähigkeit von Arbeitnehmervereinigungen
(26.6.2018 - 1 ABR37116)

BAG: Treuwidrigkeit bei der Geltendmachung von Ausschlussklau-
seln (28.6.2018 - B AZR141/16)

BAG: Betriebliche Übung im Rahmen von Bezugnahmeklauseln
(11.7 .2018 - 4 AZR 443/17\
BAG: Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifuerträgen im Bauge-
werbe (20.1 1.2018 - 1 0 ABR 12l18)

Aufsatz

Dr. Philipp Wiesenecker, RA/FAArbR

Der auf Kündigungsgründe gestützte
Auflösungsantrag des Arbeitgebers
zugleich Anmerkung zu BAG vom 24.5.2018 - 2 AZR7tl18,
882018,1971
Der Auflösungsantrag des Arbeitgebers kann ein starkes lnstru-
ment sein, sich trotz fehlender Kündigungsgründe vom Arbeitsver-
hältnis zu lösen. Er stützt s¡ch in der Praxis häufig auf den Prozess-

vortrag des Arbeitnehmers und insbesondere seines Anwalts und
versucht, beleidigende oder sonst grenzüberschreitende Formulie-
rungen im klägerischen Vortrag ausfindig und zum Gegenstand
seiner Begründung zu machen. Dabei ist bei der Begründung des
Antrags Sorgfalt geboten. Sich allein auf den Verlust des Vertrauens
zu berufen reicht ebenso wenig wie es möglich ist, die Auflösung
des Arbeitsverhältnisjes als wesensgleiches Minus zur Kündigung
zu begreifen. Das steht seit dem Beschluss des BVerfG vom
22.10.2004(1 BvR1944/01) fest. Doch wie verhalten sich die KündL
gungsgründe zu Auflösungstatsachen? Darf sich der Auflösungsan-
trag nur auf neue Tatsachen stützen? Und sind bestimmte Tatsa-

chen - insbesondere wahrheitswidriges Bestreiten des Kündi-
gungsvorwurfs - wegen der Wahrnehmung berechtigter lnteres-
sen privilegiert? Das Urteil des BAG vom 24.5.2018 (2 AZR73/18,
BB 20'lB, 1971) gibt Gelegenheit, dieses Spannungsfeld näher zu
beleuchten.

Entscheidungen

BAG: Hemmung von Ausschlussfristen während vorgerichtlicher
Vergleichsverhandlungen
(20.6.201 8 - 5 AZR 2621 17 - dazu BB-Kommentar von

Dr, Christ¡an Ley, RA/FAArbR)

BAG: Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall in Höhe
des Mindestlohns nicht von tariflicher Verfallklausel berührt
(20.6.2018 - 5 AZR377 /17 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Birgit Voßkühler

Alles bleibt anders - 125 Jahre Deutscher
Arbeitsgerichtsverband

Veranstaltungsber¡cht
6. BB-Fachkonferenz Stiftungen 201 I am 1 4.1 1 .201 8 in
Frankfurt ä.M.

@

2921

2923

Rechnungszins und lnflationsrate für betriebliche
Versorgungsleistungen im nationalen und
internationalen Jahresabschluss zum 3'l .1 2.201 8
Ziel des Beitrags ist es. den Erstellern der Jahresabschlüsse bei der
Rechnungslegung für Versorgungsleistungen an Arbeitnehmer un-
terstützende lnformationen zur Wahl der Bewertungsparameter im
Euroraum zum Jahresende 2018 zur Verfügung zu stellen sowie
über aktuelle Entwicklungen bei den Rechnungslegungsstandards
in diesem Bereich zu informieren.

Entscheidung

BFH: Nachträgliche Anschaffungskosten bei Gesellsthaftereinlage 2gz}
zur Vermeidung einer Bürgschaftsinanspruchnahme
\20.7 .2018 - lX R 5/15 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Michael Seppelt, RA/FASIR/FAHaGesR/StB/FBlStR)
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GESETI.SCHAFTS. & STEUERRECHT

Christoph Schtager: VO zu I 10a KStG: Hightights des Begutachtungsentwurfs

Mit 5 10a KStG wurde im Jahressteuergesetz 2018 ein zentraler Bereich im Unternehmenssteuerrecht neu geregelt. Der nun
veröffenttichte Entwurf der dazugehörigen Verordnung enthäti für die Praxis wichtige Aussagen sowohl zur Hiniurechnungs-
besteuerung als auch zum Methodenwechsel.

Christopher Jünger/Thornas Strobach/Benþnnin Fassl: WiEReG - Updates, Neuerungen und praktische Erkenntnisse

ln derjüngsten Vergangenheit wurde das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz - insbesondere durch das Jahressteuergesetz
2018 sowie das 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz20IB - in einigen Punkten novelliert. Der vorliegende Artiket anatysiert
die wesenttichen Änderungen, Neuerungen und praktische Erkenntnisse rund um das WiEReG.

349

354

RECHNUNGSWESEN

Stéphanie M¡ttetbach-HörmansederiJulia Fessler: Das erste Jahr NaDiVeG - Ergebnisse, Erfahrungen, Empfehlungen 360

Se¡t 2017 ist nichtfinanziette Berichterstgttung für bestimmte Unternehmen in Osterreich Pflicht. Die aktuette Studie von WU Wien
und PwC Österreich analysiert die Urnfètzung des Gesetzes im ersten Jahr und stettt große Unterschiede bei Format, Umfang und
Quatität der Berichte fest. Nachholbedarf besteht insþesondere bei der Berichterstattung zu Leistungsindikatoren, Menschenreèhten
und Korruptionsbekämpfung. Nur ein Viertel der Untêrnehmen lässt die Berichte extern prüfen.

Anja Cupal/Atexandra Patloch-Kofler: Die DSGVO und die Aufdeckung ptanwidriger Lücken in der BAO - Ein Beitrag zu
Aufbewahrungsfristen in der BAO

Durch eine Entscheidung der Datenschutzbehörde wurde die in 5 132 BAO normiertesiebenjährige Aufbewahrungsfristzum zeittichen
Höchstmaß dek{ariert. Nachdem diese Entwicklung mit Sicherheit nicht der gelebten Praxis entspricht und auch definitiv nicht im
Sinne der BAO tiegt, ist ein in der BAO nur implizit angeführtes Mindestmaß an Aufbewahrungszeiten nicht mehr ausreichend. Eine
Gesetzesanpassung ist aus Sicht der Autorinnen u nabdi ngbar.

INTERNATIONATER RUNDBTICK

364

Katharina van Bakel-Auer/Maria Sumerauer

REVISION & KONTROTTE

369

Larissa Kotz/Sabine Graschitz: lnternationale und nationale Standards zur Durchführung von Nachhaltigkeits-
berichtsprüfungen - Gegenübersteltung und Anwendung in österreich und Deutschland

Um die Quatiiät der Berichte sicherstellen zu können, erfotgen immer häufiger Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung. lm
Zuge des Beitrags werden internationale und nationate Prüfungsstandards hierzu aufgearbeitet und einander gegenübergesiettt.
Zudem wird deren Einsatz für die Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung von ATX- und DAX30-UnternehmeÁ dargesie¡t.
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gen angefügt werden mögen.
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Nachruf

Prof. Dr. Dr. h. c. Wolîgang Schön, München- Der vollständige Steuerjurist - JoachÍm Lang (1940-2018) zum Gedenken 102

Tagungsbeiträge

Geleitwort

ProÍ' Dr. h. c. Rudolf Mellinghoff, München - 100 Jahre Steuerrechtsprechung in Deutschland - vom Reichsfinanzhof zum Bundesfinanzhof

Am 26 Juti l9l8 wurde der Reichsfinanzhof noch von Kaiser Wilhetm ll. durch das ,,Gesetz über die Errichtung eines Reichsfinanzhofs und über
die Reichsaufsicht für Zölte und Steuern" errichtet. Ats Sitz dieses Gerichts bestimmte der Bundesrat lVünchen. Der Bundesfinanzhof steht damit
in der Kontinuität dieses ersten eigenständigen obersten Gerichtshofs für Steuer- und Abgabengetegenheiten. Dies ist Antass, auf die wechselvotte
einhundertjährige Geschichte der Steuerrechtsprechung in Deutschland zurück zu blicken. .. ,.. 297

Steuerrechtsschutz

Prof. Dr. Klous-Dieter Drüen, München - über Rechtsschutz in steuersachen - Auftakt
Auftakt zu den einzelnen Beiträgen dieses lhemenhefts zum Rechtsschutz in Steuersachen ist dieser Eröffnungsbeitrag, der auf der Eröffnung
der Tagung ,,Rechtsschutz in Steuersachen" beruht, die am 22.6.2018 aus Anlass des 1o0-jährigen Bestehens des Reichs- und Bundesfinanzhofs
in l/ùnchen stattgefunden hat. Dabei stammt die ldee fûr eine MünchenerTagung aus Anlass des Gerichtsjubiläums von dem Präsidenten des
BFH, Rudolf Mellingholf der zugteich die 0rganisat¡on tatkräftig vorbereitet hat. lvlitveranstatter der Tagung waren neben der Deutschen Steuer-

luristischen Gesellschaft e.V. und dem Bundesfinanzhof auch das l\4ax-Ptanck-lnstitut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen mi' Wolfgang
Schöri und der Lehrstuhl fÜr Deutsches, Europäisches und Internationales Steuerrecht und Öffentliches Recht an der LMU Mtlnchen,

Aktionsmodul Steuerrecht, die perfekte 0ntjne-Bibtiothek.
lnklusive Selbststudium nach S 15 FAOl Jetzt testen: www.otto-schmidt.de/aks
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prof. Dr. Christion Thiemann, Mainz - Rechtsschutz im modernisierten Besteuerungsverfahren

Nach der Neufassung des Amtsermittlungsgrundsatzes durch das Gesetz zur Modernis¡erung des Besteuerungsverfahrens werden nur noch sol-

che Steuererklàrungen überprüft, die ein Computersystem zuvor ats prüfungsbedürftig identifiziert, Darin tiegt eine wesentliche Einschränkung

des Amtsermitttungsgrundsatzes, die das Verfassungsgebot einer gteichmät\igen und gesetzmät\igen Besteuerung unmittelbar berührt Aus-

gehend von einer kurzen Skizze der wesenttichen Strukturen der Neuregetungv(|.) zeígt der Beitrag auf, dass die Automatisierung des Steuervott-

iugs mit erheblichen rechtsstaatlichen und gteichheitsgrundrechttichen Rìsiken verbunden ist (ll,), und geht der Frage nach, ob und inwieweit die

Rechtsprechung hier als Korrektiv wirken kann (lll ) .

Prof. Dr. Hanno Kube, Heidelberg - Gerichtlicher Rechtsschutz in Verfassungsfragen

Verfassungsrechtlicher Rechtsschutz wird im Steuerrecht durch die Finanzgerichtsbarkeit im Zusammenwirken mit dem BVerfG gewährt Vor

den FG und dem BFH stehen dabei zum einen die Reichweite der verfassungsrechtlich begründeten Klagebefugnis, zum anderen der vorläufige

Rechtsschutz bei ernstlichen Zweifeln an der Verfassungsmätsigkeit der Besteuerung im Mittelpunkt. lm Fall des BVefG richtet sich der Btick auf

dìe verschiedenen Verfahrensarten und auf den Variantenreichtum der Entscheidungswirkungen in Steuersachen

prof. Dr. Dr. h.c. Thomas v. Dsnwitz, Luxemburg - Gerichtticher Rechtsschutz im europäischen Rechtsprechungsverbund

lm Rechtsschutzsystem der europäischen Union ist die Auslegung und Anwendung des Unionsrechts eine gemeinschafttìche Aufgabe der mit-

gtiedstaattichen und der europäischen Gerichlsbarkeit ist. Eine effektive Zusammenarbeit zwischen nationalen Gerichten und dem Gerichtshof der

Europäischen Union ist unverzichtbar, namentlich um zu gewährleisten, dass das Unionsrecht eine Austegung erfährt, die seine allgemeine An-

wendung ¡n den mitgliedstaatlichen Rechlsordnungen sichert. Dies erfordert eine aktive Mitwirkung der nationaten Rlchter im Rahmen des Vor-

abentscheidungsverfahrens, d.h,, ciass cliese ihre ganze Sachkunde und das Proprium ihres nati0nalen Rechts ìn den europäischen Rechtspre-

chungsverbund einbringen, um so ein gemeinsames Recht fur die union zu schaffen. Der BFH hat in seiner mehr ats 5O-jährigen Vorlagepraxis

einen bedeutsamen Beitrag zur Entwicklung des Unionsrechts, insbesondere in grundlegenden Fragen des Unionsverfassungsrechts, gete¡stet.

Anhand einiger jüngerer Vorlagen des BFH wird ertäutert, auf wetche Weise die Kooperation im europälschen Rechtsprechungsverbund getingen

kann. , . . . . . . . . . .
J¿J
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314

Dr. Friedrich Loschelder, München - Verständigungen im finanzgerichtlichen Verfahren

Verständigungen zwìschen Finanzamt und Steuerpftichtigem sind ein atlgemeìn anerkanntes und effizientes M¡ttel zur zeitnahen und einver-

nehmtìchen Beilegung von Steuerrechtsstreitigkeiten. ln der Praxis stellen sich aber immer wieder Fragen in Bezug auf die rechttichen Voraus-

setzungen und Wirkungen solcher Vereinbarungen. Das gitt insbesondere auch für clie Frage, ob Rechtsfragen Gegenstand einer tatsächlichen

Verständigung sein können.

Dr. Ruben Mortini, Neustadt a.d.W. - Gerichtticher Rechtsschulz im europäischen Beihilfenrecht

Steuertich überbrachte Beihilfen weisen gegenüber unmittelbaren Leistungen die Besonderheit auf , dass sie in alter Reget unmittelbar auf einer

abtstrakt-generetten gesetztichen Regetung beruhen. ln der Folge ist eine Beihitferelevanz weder fur die staattichen Akteure - die zur Über-

wachung und überprülung berufene Kommission und dìe notif izierungspflichtìgen Mitgtiedsstaaten - noch für den Begunstigten oder dessen

Wettbewerber erkennbar, Vor diesem Hintergrund analysiert der vortiegende Beitrag die Auswirkungen dieses abstrakt-generetten Beihitfenpoten-

tiats steuerrechtLicher Regelungen auf den unionalen und mitgliedsstaattichen Rechtsschutz. Auf Basis des so erlangten exemplarischen Befunds

wird die Verbreiterung der lnteressenbasis in quantitativer Hinsicht - durch die Vergröl\erung des Fetdes potentietter Rechtsschutzsuchender -

und in quatitativer Hinsicht - in Form der Gewährleistung eines ìnteressengegensatzes der Verfahrensbeteiligten - aLs Anpassungsfeld zur Effekti-

vierung der gerichtlichen ÜberprÜf ungsmÖgtichkeiten identif iziert

Perfekt ausbi lanzie¡'t"
Ei ne systematische u nd u mfassende Kom menti eru n g

des Handelsbilanz- und Steuerbilanzrechts'

M it i nte nsiven Querbezü gen zu m Gesel lschaftsrecht.
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prof. Dr, Michoel Hendricks, Bonn- Gerichllicher Rechtsschutz im internationalen Auskunftsverkehr

Beim internationalen Auskunftsverkehr in Steuersachen handelt es s¡ch um ein unverzichtbares lnstrument der Steuerverwaltung.0hne ihn besteht

die Gefahr gteichhe¡tswidr¡ger struktureller Vollzugsdefizite. Vor diesem H¡ntergrund tst es sachgerecht, dass die Verwaltung vom Steuerpflichtigen

Transparenz einfordert. Die Forderung nach Transparenz darf iedoch nicht zur Einbahnstraße werden. Zur Gewrihrleistung eines effektiven Rechts-

schutzes und mit Rücksicht auf den Anspruch auf rechtliches Gehör unterliegt auch dÌe Finanzverwaltung e¡nem TransporenzgeboL Nur wenn die

Finanzverwaltung selbst transparent agiert und den Steuerpflichtigen zu einem aus seiner Sicht nicht vorhersehbaren lnformationsaustausch anhört,

ist effektiver Rechtsschutz gewcihrle¡stet. Bei neuen Kooperationsformen kann im Einzelfall sogar e¡ne we¡tere Anhörung geboten fern. . . , . . . . . . , . . . . .
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Abhandlungen

Aufarbeitung NS-RechtsPrech ung

Dr. Christine Feltes, Heilbronn- Zur Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs in der NS-Zeit - Ende eines Tabus? - Antässliqh des

100-jährigen Jahrestags des RFH/BFH

Dieser Aufsatz befasst sich mit der Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs während des Dritten Reichs. Bereits der Rechtsanwalt Prof. Dr. Günther

Felix hat anLässlich des 75-jährigen Jubiläums auf die veröffenttichten nationalsozialistisch geprägten Entscheidungen des Reichsfinanzhofs hin-

gewiesen. Nachdem Felix anschlief\end auf eine Abwehrhaltung der Juristen gestofSen ist, befasst sich die Autorin dieses Beitrages auch mit der

Prof. Dr. Regine Buchheim, Berlin - Die antisemitische Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs - eine Analyse der Prozessakten aus der

NS-Zeit

Der Beitrag untersucht die Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs zu júdischen Steuerpflichtigen anhand seìner weitgehend erhaltenen Prozess-

akten, die im Bundesarchiv Berlin lagern. Mehr ats 90 Urteile konnten identifiziert werden, die für den Zeitraum 1933-1943 eine differenziertere

Beurteilung der Rolle des Reichsfinanzhofs bei der Entrechtung jüdischer Deutscher ermöglichen. Die Akten geben auch Aufschluss über die Ein-

flussnahme des Reichsfinanzministeriums auf die Senate und darüber, wie frühzeitig und in welchem Umfang Richter in die Verfolgung der

Gemeinnützigkeit

Prof. Dr. Roiner Hüttemqnn / Dr. Ralf Stollenwerk, beide Bonn - Gemeinnütziger Journalismus in den USA und in Deutschland

Während Non-Profit-Journalismus in den USA schon länger bekannt ist, gibt es in Deutschtand erst wenige gemeinnützige Journalismus-lnitiali-

ven. Der Beitrag ze¡gt zum einen auf, wetche Voraussetzungen journalistische Projekte nach US-Steuerrecht erfüllen müssen, um als steuerbe-

freite Einrichtungen (,,educational") anerkannt zu werden. Zum anderen wird untersucht, unter wetchen Bedingungen auch in Deutschland ein

geme¡nnútziger Journalismus næh gettendem Recht möglich ist. Ein Rechtsvergteich und einige Hinweise de lege ferenda beschtielSen den Bei-

366
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Christian Galefzka, LL.M., Würzburg

Das Thema web-Analytics bzw. webtraçking und R€targeting wird aktuell nicht nur vor

dem Hinrergru"¿ Jerí*rãttretens der ISCîO diskutiõrt. Béfeuert wird die Thematik

zvsàfzlich¿*"fr .in" rË*g îU"ir""g*áe Positionsbestimmung-der Datenschutzkonfe-

renz. Der Beitrag Ueieucfitei áiese akîuellen Entwicklungen gleichermaßen wie die tech-

nischen Grundt"g;; õr W;b;ácling 
"nA-netargeting. 

DiesðÌvlaßnahmen werfen daten-

schutzrechtlich" Éõ;; auì, ãie i'nËrhalb des Þegelungsgefüges der DSGVO im Ver-

gleich zur uft"" n"Jfit-t'f'uæ-i"il*;ñ" ;t bewerteiwerden müssen' Retargeting-Marke-

tingmaßnahm." uir"u",ffiári;ì;;Êffrrh"idungen im Einzelfall einzuordnen und recht-

licñ zu bewerten, ist Schwerpunkt des Beitrags'

Außätze

Nichtsgehtmehr?_Dasonline.MarketingnachwirksamwerdenderDSGVO
RAin Di. Diana Ettig, LL.M., Frankfurt a'M'

F,sal ob cookie-Banner, Facabook-Fanpages oder Newsletter-Einwilligungen - in k¿um

ãi?i'i "s""iJiä ñ;Ti;' DSõîô fif ;ã íiel verunsicherung .sesorst. w¡e im online-

Marketing. Begleitet nn"ø" ¿i"Ñ"ureg9lqg von neuen Gerilnttsentscheidungen sowie

Stellunsnahmen ¿.. puiåir"h"tr¡"ttOtä"". õer Beitrag gibt einen aktuellen und praxis-

äi'åiffi:öiliîüläi.i'Ëît*rc-rtuû;rr der lerzten Mãnate und hinterfragt,voreilige

il;;rt"ú;; lù"i ¿i"^ru*l2ii¿itiãt"it der unrerschiedlichen online-Marketing-

Anwendungen.

Novelle des Werkvertragsrechts 2018 - Auswirkungen auf IT-Verträge

RA Dr. Tobias Sedlmeier, Heidelberg

Die Reform des werkvertragsrechts 2018 hat von der gesetzgeberische¡ Intention her

;;;;;ilb";";ttrugri"trån ?ü"tãig*"d. Da die Reform abei auch in die allgem-einen

Regeln zum Werkveft*gäittgr"it,iind ihre Auswirkungen auf Verträge üher IT-Werk-

î.ir"t*ig"lãrtteblich und-Jrz.igåi'"tf árcsem Gebiet eiñen hohen vertraglichen Gestal-

tungsbedarf.
I

686
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693 Satirische Werbung und die juristische Humorkontrolle
RA Dr. Tobias Hermantr, Hamburg

Der Autor kommentiert kritisch das urteil des oLG Dresdett, vom 21'8'2018 - 4 U

r822n7,K&R 20î8;;iOü.-isét 10). Der r. Zivilsenat des BGH hält die veröffentli-

chung von Bildnisseå Á wàò"r*""É"n."it"iteehend für zulässig und spricht von sa-

tirisch-spöttis"ir"n fvi"inu"gsäußerungen zu einãm aktuellen Ta-gesereignis' Das OLG

Dresden hat ri.n Aåäînî;i;õ;;;hdg jetzt angeschlossen und überträgt sie auf Perso-

nen des öffentlichen Lebens, die keine Þolitiker sind'

Das Medienrecht und die Herausforderung der technologischen Hybridisierung

Prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Heinz Ladeur, Hamburg und

Prof. Dr. Tobias Gostomzyk, Dortmund

Der aktuelle Entwurf des Medienstaatsvertrags (MStrP) will den Rundfunkstaatsver-

trag aîdie Logik n"o"., n"^trUäi;il;Arg.bo1i- *¿ Nútzungsformen.anpassen' Me-

dienptanform"n, e"r,uti";Jùãifñú uná"Medienintermediäré führen dazu, dass klas-

sische Medien 
^n"n*"nåäl; 

H;Ëit¡ú di" litttibntion ibrer Inhalte veriieren' Rege-

irîï"ï¿.-"ilSlV-e soUen ¿eshalb den Zugang-und die Aufflrndbarft eit von Medieninhal-

ten in Netzwert<-umge¡ínË.äÀå*ãtt¡"itíen.batnit werden sie allerdings den tech¡olo-

;i;;h;r¿";"Uèo¡.ií"n "ãi"iñrt"*ediäre 
wie Suchmaschinen und sozialen Netzwer-

ken nicht gerecht.

697 Länderreport USA
RA Clemens Kochinke, Washington' DS, USA
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Verfahrensrecht
BcH 1 StR 277/17 v.06.03.2018
Verletzung der Aussagefreih ei| m. Anm. Eisenberg

BGH 5 StR 593/16v. 19.09.2017
Örtliche Zuständigkeit; Bindungswìrkung einer
Beschwerdeentscheidung (Ls)

BGH 1 StR 571/17 v. 10.01 .2018
Überwachung eines Raumgesprächs (Ls)

BGH 5 StR 17 /18 v. 09 .05.2018
Rüge unzulässiger Verwertung von Durchsuchungsfunden
m. Anm. J. Schöuble

BGH 1 StR 42/18v.05.07.2018
Schweigerecht des Angeklagten (Ls)

BGH 4 StR 88/17 v. 13.09.2017
Selbstleseverfahren; strafschärfende Berücksichtigung
ausgeschiedener Taten (Ls)

BGH 4 StR 200118 v. 16.08.2018
Konkretisierung der Tat; ldentität der prozessualen Tat (Ls)

BGH 2 StR 327 /17 v. 21 .O9.2017
Unwirksamer Eröffnungsbeschluss

BGH 3 StR 262/11 v. 16.11.2017
Unterbrechung der Hauptverhandlung
(>Sch iebeterminen)

BGH 5 StR 228/18v.01.08.201'8
Bestimmung der Sitzordnunq (Ls)

BcH 1 StR 481/17 v.24.04.2018 î
Verlesung der Anklageschrift

BGH 1 StR 88/18 v. 06.04.2018
>Beweisbehauptung aufs Geratewohl< (Ls)

BGH 3 StR 3O8/17 v. 19.09.2017
Bedeutungslosigkeit einer Beweistatsache (Ls)

BGH 3 StR 508/17 v. 17.05.2018
Offenkundigkeit (Ls)

BGH 3 StR 144/18 v. 12.07.2018
Auslandszeuge

BGH 1 StR 554/16v.09.11.2017
Zeit beim Selbstleseverfahren (Ls)

BGH 3 StR 272/17 v. 28.11 .2011
Verlesung Vernehmungsniederschrift; Ladung eines Auslands-
zeugen

BGH 1 StR 391/16v.20.O9.2011
Wiedereintritt in die Hauptverhandlung

BGH 5 StR 1 60/1 B v. 1 5.08.201 8
Anforderungen an Revisionsvorbringen bei lnbegriffsrüge
BGH 3 StR 4O1/17 v. 05.iO.2Ot7
Beweiswürdigung bei Ausübung des Zeugnisverweigerungs-
rechts

BGH 1 StR 329/1i v.07.O9.2017
Beweiswürdigung der Angaben einer V-person; prüfung eines
minder schweren Falls

BGH 4 StR 121/1i v. 1i .OB.2O17'latkonkretisierung 
bei Erfolgsdelikten; Beweiswürdigung bei

Geständnis (Ls)

BGH 3 StR 148/1'l v. 13.O1 .2017
Erschöpfende Beweiswùrdigung (Ls) . 

. .

BGH 2 StR 323/16 v. I 1 .01 .2017
Abweichen des Gerichts vom Gutachten eines
Sachverständigen (Ls)

BGH 2 StR 480/16 v.08.12.2016
Lichtbildvorlage (Ls)

BGH 2 StR 472/16v.29.11.2016
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Beweiswürdigung des Wiedererkennens des Angeklagten
durch einen Zeugen in der Hauptverhandlung

BGH 4 StR 412/15 v. 17 .02.2016
Beweiswürdigung und Darlegungsanforderungen beim
Wiedererkennen

BGH 2 StR 7/15 v. 14.O1 .2O16
Zeuge vom Hörensagen

BGH 1 StR 34/18v. 13.O7.2018
Hinweispf licht

BGH 2 StR 328/11 v.20.03.201 8
Hinweispflicht bei andersartiger Begehungsform desselben
5trafgesetzes

BGH 3 StR 206/18 v. 14.06.2018
Hinweispflicht

BGH 3 StR 549/16v. 10.08.2017
Verweisung an Gericht hóherer Ordnung;
schadenshindernde Kompensation (Ls)

BGH 3 StR 61/18v. 14.06.2018
Revisionsrücknahme (Ls)

BGH 4 StR 227/18 v.03.07 .2O18
Rechtsmittelverzicht (Ls)

BGH 2 StR 34/17 v. 12.12.2017
Zurücknahme eines Rechtsmittels durch Nebenklage (Ls)

BGH 4 StR 550/17 v. 14.02.2018
Staatsanwalt als Zeuge (Ls)

BGH 5 StR 108/18 v. 08.05.2018
Entbindung von der Schöffenpflicht (Ls)

BGH 4 StR 68/18 v.30.07 .2018
Ausschluss der Öffentlichkeit (Ls)

BGH 1 StR 651/17 v. 15.05.2018
Rügevortrag bei Verletzung des Erklärungsrechts nach
Beweiserhebung (Ls)

BGH 1 StR 671/16v.08.08.2017
Hinzuziehung eines Dolmetschers

BGH 5 StR '1 59/18 v. 05.06.2018
Ausschluss der Öffentlichkeit (Ls)

BGH 2 StR 485/17 v.04.07 .2018
Ablehnung eines Dolmetschers oder Sachverständigen (Ls)

OLG Köln 1 RVs 3/18 v.26.01 .2018
Durchsuchung eines Wohnraums mehrerer Berechtigter (Ls)

OLG Rostock 20 Ws 245/16 v. 01 .1 1 .2016
Untätigkeitsbeschwerde gegen Verfahrensverzögerung (Ls)

OLG Bamberg 3 OLG 130 Ss 30/18 v. 29.05.2018
Vorhalt (Ls)

OLG Köln 1 RVs 51/18 v. 28.03.2018
Urteilsfeststellungen des Beruf ungsgerichts

OLG Bamberg 3 OLG 7 Ss 108/11 v. 06.11 .2017
Anfechtungsumfang bei Widerspruch zwischen Rechtsmìttel-
antrag und -begründung der StA (Ls)

OLG Bamberg 2 OLG 6 Ss 99/17 v. 08.09.201 7
Auslegung unzulässiger Revisìon als Berufung (Ls)
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OLG Köln 2Ws368/17 v. 12.06"2017
Rechtsmittelrücknahme bei Verständigung

OLG Celle 1Ss3/17 v.08.02.2017
Wirksamkeit einer Berufungsbeschränkung durch die StA

OLG Hamburg 2Ws36/17 v. 08.03.2017
Beschwerdebefugnisse bei Richterablehnung

KG 2 Ws 123/18v.29.06.2018
Erkennende Richter im Berufungsverfahren (Ls)

OLG Brandenburg 2 Ws 108/1 8 v. 28.06.20'lB
Anforderungen an eine Berufungsverwerfung (Ls)

OLG Bamberg 2 OLG 120 Ss 29l1Bv. 04.06.2018
Verfrùhte Revisionsverwerfung in offener Revisionsbegrun-
dungsfrist (Ls)

OLG Hamburg 2 Rev 96/17 u.25.01 .2018
Entfernung aus Berufungsverhandlung

OLG Köln 1 RVs 179/17 v.29.09.2017
Übergang von Berufung zur Revision (Ls)

OLG Düsseldorl 4 RVs 96/17 v. 05.01 .201 8

Beschränkung der Öffentlichkeit (Ls)

OLG Hamburg 2 Rev 2118 v. 23.01 2018
U rteilszustellung

LG Fre¡burg 2Qs67/17 v.26.01 '2018
Umfang dei Auskunftsverweigerungsrechts (>rMosaiktheorie<)

(Ls)

LG Berlin 502 Qs 7 1 /1 6 v. 22.12'2016
Wiederaufnahme nach Aufhebung eines rechtswidrigen

Verwaltungsaktes

AG Dortmund 763 Ls-803 Js933/15'8/16v' 14'06'2016

Anforderungen an die Annahme von Gefahr im Verzug

Gedanken zur Akzeptanzkrise der Revisionsrechtsprechung
Tido Park

Zur Etablierung einer Rechtsanwaltschaft in Revisionsstraf-

sachen
Eva-Maria Keck

Der Lügendetektor vor Gericht - ein Problem in Sachsen

Franziska Drohsel

Bockemühl/von Heintschel-Heinegg/Lan g/Nagler,

Festschrift für Ottmar Breidling
Robert Esser
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Aus dem lnhalt der nächsten Hefte:

Georg Mitsching Prozesskostenhilfe im Adhäsionsverfahren;
Jan Dêhne-Nietñann Dauerhaft-unbedingter Verzicht auf die
anqestrebte Leistunq als Voraussetzung der Strafrahmen-
miíderung nach 5 2ãga Abs. 4 S. 1 SIGB?; Pieter Wiepjes Die

Bekanntmachung richterlicher DurchsuchungsbeschlÜsse; Det-
lef Lind Der Haftgrund der Fluchtgefahr nach 5 1 1 2 Abs. 2 Nr' 2

SIPO in der Praxii: Zur rechtstatsãchlichen Überprüfung von
Fluchtproqnosen; Tobþs Rudolph/Oliver Harry Gerson lst es

ein Paiteiüerrat nach(356 Abs. 1 stGB, wenn ein Mandant
kein Kronzeuge sein will? - Zur Strqfbarkeit der gleichzeitigen
Verteidigung bei potenziellen lnterèssenkonf likten; Scarlett
Jansen Strafprozessuale Beweisverwertung von.privatem
Videomaterial, insbesondere von Dash- und Bodycams; Lars

Jaklin Die Ausweitung des >Härteausgleichs< auf das polizei-

liche Führungszeugnii; Stefan Harrendorf Besorgnis der Be-

fangenheit aútgruñO Erörterung im Strafverfahren gem g 257b
StPó?; Constañtin elanke-Roe-ser Das Unterbleiben derVoll-
streckung von Nebenfolgen nach dem neuen 5 4599 Abs. 5

StPo - Systematik und Auslegung; Elisa Hoven Gebühren-
unterschreitung als strafbare-Beslechlichkeit?; Robert Esser

Verfahrenseinstellung nach 5 1 54 Abs. 2 SIPO und Strafzumes-
sung: Ein schwieriger Spagat zwischen Unschuldsvermutung
und Strafklageverbrauch; Fabian Meinecke Mehr Netto vom
Brutto? - Verteidigungsansätze bei Vermogensarrest in Steuer-
und Wirtschaftsstrafsachen;

Sebastian Sobota BGH, Urt. v.24.08.2017 - 3 StR 348/17
(Strafmilderung und g 50 StGB); Michael Köhne BGH, Urt.
v.28.06.2017 - 5 StR B/1 7 (Sicherungsverwahrung neben

lebenslanger Freiheitsstrafe); Robert Pest BVerfG, Beschl. v.

13.06.2017 - 1 BvR 2832115 (Kollektivbeleidigung); Georg
Köpferl BVerfG, Beschl. v. 03.05.2018 - 2 BvR 463117 (Sank'

tionslücke im WpHG); Matthias Krüger BGH, Beschl. v.

28.03.2018 4 StR B111 B (Gefährliche Körperverletzung); Jan

Dehne-Niemann BGH, Beschl. v. 20'06.2017 - 2 StR 130/17
(Qualif ikationsspezifischer Zusammenhang bei Raub mit To-

desfolge); Dominik Brodowski BGH, Beschl. v.27.07 .2017 -
1 StR 41 2/1 6 (Bitcoin-Mining); Thomas Weigend EGMR, Urt' v.

01 .03.2018 - 22692/15 Patãlakh ./. BRD (Zeitspanne zwischen
Überprüfungen der U-Haft); Michael Köhne OLG Karlsruhe,

Beschl. v. 11.02.2018 - 2 Ws 1/18 (Haftraumbeschilderung mit
Ernährungshinweis); Momme Buchholz OLG München, Urt v.

26.04. u.-03.05.2018 - 4 OLG 13 Ss 54118 (Kirchenasyl); ders'
BGH, Beschl. v. 20.06.2018 4SlR561/17 (Untreue und Spar-

sam keitsgebot); Matthias Jahn/Stef a n Ki rsch LG Stuttgalt,-
eeschl. v126.03.2018 6 Qs 1/18 (Verhältnisvon 5 160a stPozu
5 97 SrPO); Jörg Habetha BGH, urt. v.24.01.2018 - 1 StR

331/17 (Anforderungen an Vorsatz bei normativen Tat-

bestandsmerkmalenl Moritz Lange BGH, Urt. v. 09.01 .2018 -
1 STR37O/17 (Umgrenzungsfunktion der Anklage im Wirt-
schaftsstrafrecht);

Biörn Kruq Jens Bülte/Gerhard Dannecker/Danja Domeier/
Dietrich Górny/Axel Preuß, Kommentar zum Lebe¡smittel- und

Futtermittelgésetzbuch (LFGB); Susanne Wetzel Friesa Fastie,

Opferschutz"im Strafverfahren. Psychosoziale Prozessbeglei-

tuinq bei Gewalt- und Sexualstraftãten; Jochen Goerdeler
Karimeier/Pollähne, Maßregelvollzugsrecht.

Aufsätze

Rezension

Zeitschriften

Vorschau

Die Homepage des Strafverteidiger erreichen Sie unter folgender Adresse: stv-online.de

Die Online-Version des StV finden Sie auf JURION'de

i oi" ,rrn Schutz lhrer Zeitschrift verwendete Versandtasche aus PP (Polypropylen) ist zu 1 00 % recycelba¡ verursacht weder bei der Herstellung j

noch bei der Entsorgung gesundheits- oder umweltschådigende Stoffe und ist damìt umweltneutral. 
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Aufsätze
Sommer, Signatur-Ren itenz

To ri ki an -To m assi an / Loc h m an n, D ie Vorstrafen d es T
ve rf ass u n g s ko nfo rm es St rafzu m ess u n g s krite ri u m ?

Winkler, BVerfG zu Jones Day - wie sicher sind die Ergebnisse einer
internen Untersuchung?

Entscheidungen
BGH: Beschluss zum Ausschluss der Öffentlichkeit entfaltet nur bis
zurn Abschluss der Vernehmung Wirkung und erfasst nicht weitere
Zeugenaussagen d

HansOLG Ham burg : Ladun gs- un{ Zustel lungsvol lmacht ist
grundsätzlich ohne jede Bedeutung für die Beurteilung des
Haftgrundes der Fluchtgefahr

KG: Ermittlungen ,,aufs Geratewohl" sind kein wichtiger Grund
im Sinne des $ 121 Abs. 1 SIPO

LG Hamburg: Zum Akteneinsichtsrecht des Nebenklägers bei
Aussage-gegen-Aussage-Konstellation

BGH: Anforderungen an die Zumessungserwägungen bei
gravierenden beruflichen Nebenwirkungen einer strafrechtlichen
Verurteilung mit Anm. Buchholz

BGH: Keine Einziehung des Werls eines nicht mehr vorhandenen
Veräu ßeru ngssurrogats

KG: Zu den Voraussetzungen des,,Ausnutzungstatbestandes"
i.S.d. S 239b Abs. 1 Alt. 1 StGB

www.ag-strafrecht.de
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54 Gebogen er 49 -Zoll-Office-Monitor:
Dell UltraSharp U4919DW

55 Powerline-Adapter m¡t 2400 MBit/s

56 Dualband-WlAN-Karte QNAP qWA-AC26o

56 IP-Kamera-Tool Onvifer

58 Vollformatkameras: Canon EOS Rgegen Nikr

60 Festplattengehäuse mit Thunderbolt-Anschh
G-Drive Shuttle Tunderbolt 3

6o E-Book-Reader: Kindle Paperwhite
(10. Generation)

62 iPad Pro: Spitzenhardware, Tastatur und
Stift optional

64 Apple Watch 4 mit großem, randlosem
Bildschirm

66 Armbanduhr mit E-Paper-Display:
Sony FES Watch U 102085

57 Lego-Technic-Bausatz Kranwagen

68 Digital Audio Workstation: Bitwig Studio 2.4

92 OnePlus 6T: Android-Smartphone mit
Fingerabdruckscanner im Display

94 Huawei tlate 20 Pro: Android-Smartphol
m¡t Tele- und Weitwinkel-Kamera

f 09 SSDs mit SATA-Controller:
Im 2,5-Zoll-Gehäuse und als M.2-Streifen

126 Live-Voting-Systeme: Neun Anwendungen zt
sofortigen Abstimmen per Smartphone

132 Ergonomische Hochkantmäuse
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Nie mehr in Kabeln verheddern - m¡t den prakti.
schen Bluetooth-Ohrhörern können Sie sich beir
Spazierengehen ins Hörbuch vertiefen, auf Reise

zum Lieblingsalbum mitwippen oder sich im Bür
einfach mal ein bisschen Ruhe gönnen. Vier ln-E
ab12Q Euro im Test.
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App statt e¡genem Auto

Eine einzige App kauft Bus- und Bahntickets, warnt
vor Verspätungen, ruft Taxis, reserviert Mietautos
und -räder, entriegelt sie und geleitet durch die
Stadt. Wunschdenken? Wir haben ausprobiert, was

heute schon möglich ist. Außerdem: wohin die Reise

mit E-Scootern, Bustaxis und Carsharing geht.
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THEMA - ARBEITSRECHT

Andreas Gerhartl: Arbeitsausfal[ aus Gründen in der Arbeitgeber-Sphäre

S 1155 ABGB räumt dem Arbeitnehmer einen Entgeltanspruch bei Entfatt der Arbeitsleistung aus in der Arbeitgeber-Sphäre

tiegenden Gründen ein. Die dafür in Betracht kommenden Konstellationen sind zahtreich und erfassen unterschiedtiche

Varianten. Dr. Andreos Gerhartlgibt in seinem aktuellen Beitrag einen kompakten Überbtick und beantwortet auch Fragen zur

Anrechnung (fiktiver) Entgeltansprüche auf die Höhe des fortzuzahlenden Entgetts und zur Zutässigkeit der Abbedingung des

Anspruchs.
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Betriebliche Sozialpotitik im Aufwind
Sozialpolitische Al<tivitäten deutscher Unternehmen

Vor dem Hintergrund, dass das

gesetzliche Rentenalter steigt,

Beschäftigte mehr Wert auf die

Vereinbarl<eit von Famitie und

Beruf [egen und ettiche Betriebe

Probleme haben, qualifizierte

Fachl<räfte zu finden und zu

halten, gewinnen betriebliche

Soziatteistungen wieder an

Bedeutung.

Hier erfolgt ein Überbtick über

die sozialpotitischen Aktivitä-

ten deutscher Unternehmen.

Außerdem wird ein noch wenig

bekanntes Modell ertäutert, das

insbesondere älteren Beschäf-

tigten nutzt, die Enttassungen

und drastische Rentenabsch[äge

befürchten müssen. Und es geht

um den ersten Tarifuertrag, der

einen Ausgteich von Rentenab-

schtägen durch die Arbeitgeber

vorsieht.

Rolp Wrnrel
Das >Mannheimer Modet[<
Wie I nstrumente der gesetzlichen Rentenversicherung

in Soziatplänen genutzt werden können

406 Ausgteich von Rentenabschlägen durch die Arbeitgeber
I nterview mit lG-Metatt-Tarifsekretär Wilfried Hartman n

zu einem einmaligen Tarifuertrag

Ulnrc¡r We rururn
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Neue Haftungsregelungen im gegliederten

notwendig
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¡V

kassen kämpfen mit

harten Bandagen um

Sie untertiegen dabei

den gleichen Wettbewerbsregeln

wie jeder Händter. Beschwerden

gegen Wettbewerbsverstöße

von Krankenl<assen bitden

mittterweite einen der Branchen-

schwerpunl<te bei der Wettbe-

werbszentrate. Hier wird über

Fälle von zweifelhafter Werbung

und unlauterem Wettbewerb

im l(rankenkassenbereich und

Gerichtsentscheidungen dazu

berichtet.

Seit 1996 gilt in der Pflegever-

sicherung eine Sonderregelung

für pflegebedürftige Menschen,

die in stationären Behinder-

teneinrichtungen leben: Sie

bekommen erhebtich weniger

Leistungen ats Menschen in ei-

nem Pftegeheim. Verstößt diese

Ungleichbehandlung gegen das

Grundgesetz und die UN"Behin-

dertenrechtsì<onvention?
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BVerfG, Beschluss vom 9. 7.2018 - 1 BvL2 118 Prof. Ulrich Wenner

Beitragspflicht auf Betriebsrenten ist grundsätzl¡ch verfassungsl(onform, Zah-
lungen von Pens¡onsl<assen, die altein auf Be¡trägen des Versicherten beruhen,
müssen aber beitragsfrei bteiben.
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Mittelbare Aussagen zur Sache
Entscheidungen des BVerfG zur Unzu[äs-

sigl<eit von Richtervortagen sind keine

Entscheidungen in der Sache, lassen die

Verfassungswidrigl<eit der zur Prüfung
gestetlten Normen also prinzipiell offen.

Mittelbar wird aus der Begründung der
l(arlsruher Entscheidung aber deutlich,

dass die Richter insbesondere gegen

die Verpftichtung der Rentner, aus den

Versorgungsbezijgen den vollen Beitrag
alteine tragen zu müssen, l<eine grundle-
genden Bedenl<en haben. Sie formutieren

Die Heranziehung von Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung zur l(ran-
l<en- und Pflegeversicherung (g zz9 Abs. r
Satz 1 Nr. 5 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB V)) wird von vielen Betroffenen als

ungerecht empfunden, insbesondere weil
die Rentner die Beiträge auf Pensionsleis-
tungen in voLler Höhe ($ 248 Satz r 5GB V)

atleine tragen müssen ($ z5o Abs. r Nr. r
SGB V), während sich der Rentenversiche-

rungsträger an der Beitragszahlung aus

der gesetzlichen Rente zur Hätfte beteiligt.
Nachdem die Forderungen nach grundle-
genden Änderungen zwar immer wieder
partiell Unterstützung bei einzetnen Ab-
geordneten des Bundestages fanden und

finden, ohne dass sich tatsächtich etwas
geändert hätte, richtete sich die Aufmerl<-

saml(eit auf das Bundesverfassungsge-

richt (BVerfG). Mit zwei Beschlüssen vom

27.6. und 9.1.201.8 hat die r. l(ammer

des Ersten Senats gewisse l(orrel(turen

bei >selbst finanzierten< Leistungen einer

Pensionsl<asse vorgenommen, das System

insgesamt aber nicht in Frage gestellt.

Beiträge zu go o/o voÍt Arbeitnehmer
Der Beschtuss vom 9.2.2018 ist auf eine

Vorlage des Sozialgerichts (SG) Osnabrticl<

hin ergangen, das es für verfassungswidrig
hält, den Bruttotohn ats Versorgungsbezug
mit dem vollen Beitragssatz zu belegen,
obwohl dieser im Rahmen der Entgelt-

umwandlung zunächst nicht ausgezahlt,

sondern angespart werde. ln dem vom SG

zu entscheidenden FalI hatte der Arbeitge-
ber des l<lagenden Versicherten im Januar
zooT eine Direl<tversicherung zu Gunsten

des Arbeitnehmers abgeschlossen, deren

Beiträge zu go"k aus umgewandeltem
Bruttolohn und zu to"/o aus Zuschüssen

des Arbeitgebers finanziert wurden. Nach

dem Ausscheiden aus dem Arbeitsver-
hältnis erhielt der Versicherte eine Kapi-

talauszahlung von ca. 22.730 €; die l(ran-
l<enl<asse legte r/rzo dieser Summe der
Beitragsbemessung in der l(ranl<en- und
Pftegeversicherung zu Grunde, wie das in

$ zz9 Abs. 1, Salz j SGB V vorgeschrieben
ist.
Das BVerfG hat die Vorlage des 5G Osna-
brück für unzutässig gehalten, weil es den
Akten nicht entnehmen l(onnte, ob tat-
sächLich eine mündliche Verhandtung an
dem Tag stattgefunden hatte, an dem der
Beschluss ergangen sein soll. lm übrigen
hatten die Verfassungsrichter auch die Be,
gründung der Richter aus Osnabrücl( für
unzulängtich. Vor atlem hätten diese sich
nicht mit der bisherigen Rechtsprechung
des BVerfG zu g zz9 SGB V auseinanderge-
setzi, in der die volle >Verbeitragung< der
Versorgungsbezüge stets gebilligt worden
war. lnsbesondere sei die Verpflichtung
der Versicherten, aus Versorgungsbezügen
den volten Beitrag atteine zu tragen, mehr-

fach als mit dem Grundgesetz vereinbar
beurteilt worden.
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